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§ 1  Geltungsbereich 

(1)  Diese Verkaufsbedingungen gelten ausschließlich 
und nur gegenüber Unternehmern, juristischen Perso-
nen öffentlichen Rechts und öffentlich-rechtlichen Son-
dervermögen im Sinne von § 310 Absatz 1 BGB. Ent-
gegenstehende oder von den Verkaufsbedingungen 
abweichende Bedingungen des Bestellers erkennen wir 
nur an, wenn wir ausdrücklich schriftlich der Geltung 
zustimmen. 

(2)  Diese Verkaufsbedingungen gelten auch für alle 
zukünftigen Geschäfte mit dem Besteller. 

§ 2  Angebot und Vertragsschluss 

(1)  Sofern eine Bestellung als Angebot gemäß § 145 
BGB anzusehen ist, können wir diese innerhalb von 2 
Wochen annehmen. 

§ 3  Überlassene Unterlagen 

(1)  An allen in Zusammenhang mit der Auftragsertei-
lung dem Besteller überlassenen Unterlagen behalten 
wir uns Eigentums- und Urheberrechte vor. Diese 
Unterlagen dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht 
werden, es sei denn, wir erteilen dazu dem Besteller 
unsere ausdrückliche schriftliche Zustimmung. Soweit 
wir das Angebot des Bestellers gemäß § 2 nicht inner-
halb von 2 Wochen annehmen, sind diese Unterlagen 
uns unverzüglich zurückzugeben. 

§ 4  Preise und Zahlung 

(1)  Sofern nichts Gegenteiliges schriftlich vereinbart 
wird, gelten unsere Preise ab Werk ausschließlich 
Verpackung und zuzüglich Mehrwertsteuer in jeweils 
gültiger Höhe. 

(2)  Maßgebend für unsere Berechnungen sind die von 
uns festgestellten Maße und Gewichte. 

(3)  Angemessene Preisänderungen wegen veränderter 
Lohn-, Material- und Vertriebskosten oder veränderten 
bzw. neu eingeführten staatlichen Abgaben für Liefe-
rungen, die 3 Monate oder später nach Vertragsschluss 
erfolgen, bleiben vorbehalten. 

(4)  Die Zahlung des Kaufpreises hat ausschließlich auf 
das Konto zu erfolgen, das in unseren Rechnungen 
angegeben ist. 

(5)  Sofern nichts anderes vereinbart wird, ist der Kauf-
preis innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungsdatum 
zu zahlen. Erfolgt die Zahlung innerhalb von 10 Tagen 
nach Rechnungsdatum, ist ein Abzug von 2 %Skonto 
zulässig. 

(6)  Verzugszinsen werden in Höhe von 8 % über dem 
jeweiligen Basiszinssatz berechnet. Die Geltendma-
chung eines höheren Verzugsschadens bleibt vorbehal-
ten. 

§ 5  Aufrechnung und Zurückbehaltung 

(1)  Dem Besteller steht das Recht zur Aufrechnung nur 
zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festge-
stellt oder unbestritten sind. Zur Ausübung eines Zu-
rückbehaltungsrechts ist der Besteller nur insoweit 
befugt, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen 
Vertragsverhältnis beruht. 

§ 6  Lieferzeit und Lieferung  

(1)  Die Wirksamkeit der Lieferterminangaben setzt 
voraus, dass alle technischen Fragen abgeklärt sind 
und der Besteller rechtzeitig und ordnungsgemäß alle 
Verpflichtungen erfüllt hat. Dazu gehört auch, dass der 
Besteller alle fälligen Zahlungen aufgrund frühe-rer 
Lieferungen erbracht hat. 

(2)  Unsere Lieferterminangaben beziehen sich auf den 
Abgangszeitpunkt im Werk. 

(3)  Teillieferungen sind zulässig. 

(4)  Wir wählen Versandweg und Versandart. Wünscht 
der Besteller einen anderen Versandweg oder andere 
Versandart und wird dem entsprochen, so gehen bei 
vereinbarter frachtfreier Lieferung die Mehrfrachtkos- 
ten gegenüber der günstigsten Versandmöglichkeit zu 
Lasten des Bestellers. 

(5)  Kommt der Besteller in Annahmeverzug oder ver-
letzt er schuldhaft sonstige Mitwirkungspflichten, so 
sind wir berechtigt, den uns insoweit entstehenden 
Schaden einschließlich etwaiger Mehraufwendungen 
ersetzt zu verlangen. Weitergehende Ansprüche blei-
ben vorbehalten. Sofern vorstehende Voraussetzungen 
vorliegen, geht die Gefahr eines zufälligen Untergangs 
oder einer Verschlechterung der Kaufsache in dem 
Zeitpunkt auf den Besteller über, in dem dieser in An-
nahme- oder Schuldnerverzug geraten ist. 

§ 7  Gefahrübergang bei Versendung 

(1)  Wird die Ware an den Besteller versandt, geht mit 
der Absendung an den Besteller, spätestens mit Ver-
lassen des Werks die Gefahr des zufälligen Untergangs 
oder der zufälligen Verschlechterung der Ware auf den 
Besteller über. Dies gilt unabhängig davon, ob die 
Versendung der Ware vom Erfüllungsort erfolgt oder 
wer die Frachtkosten trägt. 

§ 8  Eigentumsvorbehalt 

(1)  Wir behalten uns das Eigentum an der gelieferten 
Sache bis zur vollständigen Zahlung sämtlicher Forde-
rungen aus dem Liefervertrag vor. Dies gilt auch für alle 
zukünftigen Lieferungen, auch wenn wir uns nicht stets 
ausdrücklich darauf berufen. Wir sind berechtigt, die 
Kaufsache zurückzunehmen, wenn der Besteller sich 
vertragswidrig behält. 

(2)  Der Besteller ist verpflichtet, solange das Eigentum 
noch nicht auf ihn übergegangen ist, die Kaufsache 
pfleglich zu behandeln. Insbesondere ist er verpflichtet, 
diese auf eigene Kosten gegen Diebstahl-, Feuer-, und 
Wasserschäden ausreichend zum Neuwert zu versi-
chern. Solange das Eigentum noch nicht über- gegan-
gen ist hat uns der Besteller unverzüglich schriftlich zu 
benachrichtigen, wenn die gelieferte Ware gepfändet 
oder sonstigen Eingriffen Dritter ausgesetzt ist. Soweit 
der Dritte nicht in der Lage ist, uns die gerichtlichen und 
außer gerichtlichen Kosten einer Klage gemäß § 771 
ZPO zu erstatten, haftet der Besteller für den uns ent-
standenen Ausfall. 

(3)  Der Besteller ist zur Weiterveräußerung der Vorbe-
haltsware im normalen Geschäftsverkehr berechtigt. 
Die Forderungen des Abnehmers aus der Weiterver-
äußerung der Vorbehaltsware tritt der Besteller schon 
jetzt an uns in Höhe des mit uns vereinbarten Rech-
nungs-Endbetrages ab. Diese Abtretung gilt unabhängig 
davon, ob die Kaufsache ohne oder nach Verarbeitung 
weiterverkauft worden ist. Der Besteller bleibt bis zur Ein-



Allgemeine Geschäftsbedingungen Verkauf Nr. 2008/11 Menzerna polishing compounds  
 GmbH & Co KG  

 Industriestraße 25 
 76470 Ötigheim 

 Seite 2 von 2 Seiten 

ziehung der Forderung auch nach der Abtretung berechtigt. 
Unsere Befugnis, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt 
davon unberührt. Wir werden jedoch die Forderung nicht 
einziehen, solange der Besteller seinen Zahlungsverpflich-
tungen aus den vereinnahmten Erlösen nachkommt, nicht 
in Zahlungsverzug ist und insbesondere kein Antrag auf Er-
öffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt ist oder Zah-
lungseinstellung vorliegt. 

(4)  Die Be- oder Verarbeitung oder Umbildung der 
Kaufsache durch den Besteller erfolgt stets Namens 
und im Auftrag für uns. In diesem Fall setzt sich das 
Anwartschaftsrecht des Bestellers an der Kaufsache an 
der umgebildeten Sache fort. Sofern die Kaufsache mit 
anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen verar-
beitet wird, erwerben wir das Miteigentum an der neuen 
Sache im Verhältnis des objektiven Wertes unserer 
Kaufsache zu den anderen bearbeitenden Gegenstän-
den zum Zeitpunkt der Verarbeitung. Dasselbe gilt für 
den Fall der Vermischung. Sofern die Vermischung in 
der Weise erfolgt, das die Sache des Bestellers als 
Hauptsache anzusehen ist, gilt als vereinbart, das der 
Besteller uns anteilsmäßig Miteigentum überträgt und 
das so entstandene Alleineigentum oder Miteigentum 
für uns verwahrt. 

(5)  Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicher-
heiten auf Verlangen des Bestellers freizugeben, soweit 
ihr Wert die zu sichernden Forderungen ummehr als 20 
% übersteigt,. 

§ 9  Gewährleistung und Mängelrüge  

(1)  Gewährleistungsrechte des Bestellers setzen vor-
aus, dass dieser seinen nach §§ 377 ff. HGB geschul-
deten Untersuchungs- und Rügepflichten ordnungsge-
mäß nachgekommen ist. Sollten sich Beanstandungen 
trotz größter Aufmerksamkeit ergeben, so sind gemäß 
§ 377 HGB offensichtliche Mängel unverzüglich, spä-
testens jedoch innerhalb von 8 Tagen nach Eingang 
der Ware, verdeckte Mängel unverzüglich nach ihrer 
Entdeckung geltend zu machen ,andernfalls gilt die 
Ware als genehmigt. 

(2)  Mängelansprüche verjähren in 12 Monaten nach 
erfolgter Ablieferung der von uns gelieferten Ware bei 
unserem Besteller.  

(3)  Vor etwaiger Rücksendung der Ware ist unsere 
Zustimmung einzuholen. 

(4)  Sollte trotz aller aufgewendeten Sorgfalt die gelie-
ferte Ware einen Mangel aufweisen, der bereits zum 
Zeitpunkt des Gefahrübergangs vorlag, so werden wir 
die Ware, vorbehaltlich fristgerechter Mängelrüge nach 
unserer Wahl nachbessern oder Ersatzware liefern. Es 
ist uns stets Gelegenheit zur Nacherfüllung innerhalb 
angemessener Frist zu geben. 

(5)  Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Besteller – 
unbeschadet etwaiger Schadensersatzansprüche – 
vom Vertrag zurücktreten oder die Vergütung mindern. 
Ersatz für vergebliche Aufwendungen kann der Bestel-
ler nicht verlangen. 

(6)  Mängelansprüche bestehen nicht bei nur un- erheb-
licher Abweichung von der vereinbarten Beschaffenheit, 
bei nur unerheblicher Beeinträchtigung der Brauchbar-
keit, bei Schäden, die nach dem Gefahrübergang infol-
ge fehlerhafter oder nachlässiger Behandlung, über-
mäßiger Beanspruchung, dem Einsatz ungeeigneter 
Betriebsmittel oder aufgrund äußerer Einflüsse entste-
hen, die nach dem Vertrag nicht vorausgesetzt sind. 
Werden vom Besteller oder Dritten unsachgemäß 
Änderungen oder Instandsetzungsarbeiten vorgenom-

men, so bestehen für diese und die daraus entstehen-
den Folgen ebefalls keine Mängelansprüche. 

(7)  Ansprüche des Bestellers wegen der zum Zweck 
der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, ins- 
besondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Material-
kosten, sind ausgeschlossen, soweit die Aufwendungen 
sich erhöhen, weil die von uns gelieferte Ware nach-
träglich an einen anderen Ort als die Niederlassung des 
Bestellers verbracht worden ist., es sei denn, die 
Verbringung entspricht ihrem bestimmungsgemäßen 
Gebrauch. 

(8)  Rückgriffsansprüche des Bestellers gegen uns be- 
stehen nur insoweit, als der Besteller mit seinem Ab-
nehmer keine über die gesetzlich zwingenden Mängel-
ansprüche hinausgehenden Vereinbarungen getroffen 
hat. Für den Umfang des Rückgriffsanspruches des 
Bestellers gegen den Lieferer gilt ferner Absatz (6) 
entsprechend. 

(9)  Weitergehende oder andere als die hier in § 9 
geregelten Ansprüche des Bestellers gegen uns und 
unsere Erfüllungsgehilfen wegen eines Mangels sind 
ausgeschlossen. 

(10)  Im Falle des arglistigen Verschweigens eines 
Mangels oder im Falle der Übernahme einer Garantie 
für die Ware zum Zeitpunkt des Gefahrübergangs im 
Sinne von § 444 BGB richten sich die Rechte des 
Bestellers ausschließlich nach den gesetzlichen Be-
stimmungen. 

§ 10  Sonstiges 

(1)  Dieser Vertrag und die gesamten Rechtsbeziehun-
gen der Parteien unterliegen dem Recht der Bundesre-
publik Deutschland unter Ausschluss des UN-
Kaufrechts (CISG) .Erfüllungsort ist Ötigheim, Gerichts-
stand für alle Ansprüche ist Rastatt.  

(2)  Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages 
bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für Änderungen 
dieser Schriftformklausel. 

(3)  Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages 
unwirksam sein oder werden oder eine Lücke enthal-
ten, so bleiben die übrigen Bestimmungen hiervon un- 
berührt. Die Parteien verpflichten sich, anstelle der 
unwirksamen Regelung eine solch gesetzlich zu- lässi-
ge Regelung zu treffen, die dem Zweck der un- wirk-
samen am nächsten kommt, bzw. diese Lücke ausfüllt. 


